Der Birgermeister STADTRHEINE

Fachbereich 4 - Finanzen, Wohn- und Grundstiicksmanagement
/—Nebienan der Ems

Vorlage Nr. 251/25

Betreff: Verkehrsgesellschaft der Stadt Rheine mbH - Anderung des Gesellschaftsvertrages der
Verkehrsbetrieb Kipp GmbH

Status: offentlich

Beratungsfolge

Herrn Kaisel
Frau Heckhuis

Rat der Stadt Rheine 08.07.2025 | Berichterstattung durch:

Betroffenes Leitprojekt/Betroffenes Produkt
[ Produktgruppe 42  Finanzen

Finanzielle Auswirkungen

[] Ja X] Nein
[] einmalig [] jahrlich [] einmalig + jahrlich

Ergebnisplan Investitionsplan

Ertrage 3 Einzahlungen 3
Aufwendungen € Auszahlungen €
Verminderung Eigenkapital 3 Eigenanteil 3

Finanzierung gesichert

[] Ja [] Nein

durch

[ ] Haushaltsmittel bei Produkt / Projekt
[] sonstiges (siehe Begriindung)




Vorlage Nr. 251/25

Beschlussvorschlag/Empfehlung:
Der Rat der Stadt Rheine fasst folgende Beschliisse:

Der Rat der Stadt Rheine beauftragt auf Empfehlung des Aufsichtsrates der Stadtwerke Rhei-
ne GmbH den Vertreter der Stadt Rheine in der Gesellschafterversammlung der Stadtwerke
Rheine GmbH, Herrn Dr. Peter Littmann, folgenden Beschluss zu fassen:

Die Geschaftsfiihrung der Stadtwerke Rheine GmbH wird erméchtigt, in der Gesell-
schafterversammlung der Verkehrsgesellschaft der Stadt Rheine mbH (VSR) folgende
Beschlisse zu fassen:

Der Gesellschaftervertreter der Verkehrsgesellschaft der Stadt Rheine mbH wird an-
gewiesen, in der Gesellschafterversammlung der der Regionalverkehr Miinsterland
GmbH (RVM) der Weisung an den Vertreter der Regionalverkehr Miinsterland GmbH
in der Gesellschafterversammlung der Verkehrsbetrieb Kipp GmbH (VBK) iiber Ande-
rungen des Gesellschaftsvertrages der Verkehrsbetrieb Kipp GmbH gemaR der Anla-
ge zuzustimmen.

Anderungen im Gesellschaftsvertrag, die sich aus den kommunalrechtlichen und/oder nota-
riellen Priifungen nachtraglich ergeben, sind in dem Beschluss umfasst und legitimiert.

Begriindung:

Die Stadt Rheine ist iber die Verkehrsgesellschaft der Stadt Rheine mbH (VSR) mittelbar an
der VBK Uiber das Verkehrsunternehmen RVM beteiligt.

Mit dem Dritten Gesetz zur Weiterentwicklung des Neuen Kommunalen Finanzmanagements
im Land Nordrhein-Westfalen (3. NKF-Weiterentwicklungsgesetz - 3. NKFWG) wurden die
Regelungen der Gemeindeordnung NRW (GO NRW) zur Rechnungslegung kommunaler Un-
ternehmen in Privatrechtsform erleichtert, um eine einfachere Wirtschaftstatigkeit der Ge-
meinden zu ermdglichen. Die grundsatzliche gesetzliche Verpflichtung fiir die Auf-und Fest-
stellung der Jahresabschliisse und Lageberichte fiir groRe Kapitalgesellschaften ist hiermit
entfallen. Stattdessen gilt die Unterscheidung zwischen den im HGB genannten vier Gro3en-
klassen: Kleinstkapitalgesellschaften, kleine Kapitalgesellschaften, mittelgrolRe Kapitalge-
sellschaften und groRe Kapitalgesellschaften. Dadurch kénnen sich groRenabhangige Er-
leichterungen in Bezug auf die Jahresabschliisse kommunaler Beteiligungen ergeben. Eine
entsprechend aufwandige und kostenintensive Aufstellung und Priifung der Jahresabschliis-
se und der Lageberichte nach den Vorschriften des Dritten Buches des Handelsgesetzbu-
ches fiir grolRe Kapitalgesellschaften ist nunmehr nicht mehr in jedem Fall angezeigt.

Die Verkehrsbetrieb Kipp GmbH fallt nach den HGB-GroRenmerkmalen unter die GroRenklas-
se ,kleine Kapitalgesellschaft” im Sinne von § 267 Abs. 1 HGB.

Der gegenwartige Gesellschaftsvertrag definiert in § 8 die Anforderungen an die Bilanzierung,
konkret an den Jahresabschluss und den Lagebericht. Hiernach misste aktuell nach den
Vorgaben fiir groRe Kapitalgesellschaften bilanziert werden, wodurch eine Nachhaltigkeits-
berichterstattung notwendig waére. Durch die Nachhaltigkeitsberichterstattung ergeben sich



-3-

signifikante Mehraufwande, die sich aus den sehr umfangreichen Arbeiten zur Erstellung und
den erhohten Aufwanden fir die Wirtschaftspriifung ergeben.

Die Anderungen des Gesellschaftsvertrages sind in einer Synopse als Anlage beigefiigt.

Anlagen:

Anlage:  Synopse Gesellschaftsvertrag der Verkehrsbetrieb Kipp GmbH



	Datum
	Zusatzinformation
	Beratungsfolge
	FAuswirkung
	Kontrollkästchen6
	Sachverhalt
	Beschlußvorschlag
	Anlage

